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Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
- Hinweise für Arbeitgeber - 

  Stand: März 2010 

 
1. Vorbemerkungen 
 
Ein Beschäftigungsverhältnis wird in der Regel durch einen Arbeitsvertrag begründet. Es 
handelt sich hierbei um einen privatrechtlichen, gegenseitigen Austauschvertrag, durch den 
sich der Arbeitnehmer im Wesentlichen zur Leistung von Arbeit und der Arbeitgeber zur 
Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichten. Für den Regelfall eines auf unbestimmte 
Zeit geschlossenen Arbeitsvertrages besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das Arbeits-
verhältnis durch eine Kündigung seitens des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers zu be-
enden. Je nach Gestaltung im Einzelfall kann das bestehende Beschäftigungsverhältnis 
auch aus anderen Gründen sein Ende finden. Außer der Kündigung denkbare Beendigungs-
gründe sind insbesondere der Abschluss eines Aufhebungsvertrages, Fristablauf bei be-
fristeten Verträgen und Anfechtung. Bei allen Formen der Beendigung hat der Arbeitgeber 
folgende besondere Hinweispflichten zu beachten:  
 

Hinweispflichten des Arbeitgebers 
§ 2 Sozialgesetzbuch III sieht vor, dass Arbeitgeber Arbeitnehmer vor der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses frühzeitig  
 

• über die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Be-
schäftigung sowie  

• über die Verpflichtung unverzüglicher Meldung bei der Agentur für Arbeit informieren 
sollen,  

• sie hierzu freizustellen und  
• die Teilnahme an erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen haben.  

 

Hintergrund ist, dass sich Personen, deren Versicherungspflichtverhältnis endet (zum Bei-
spiel durch Ablauf einer Befristung oder durch Kündigung), nach dem ab 1. Juli 2003 gelten-
den § 37 b Sozialgesetzbuch III bereits unverzüglich nach Kenntnis vom Beendigungszeit-
punkt persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden müssen. Andernfalls dro-
hen dem Arbeitnehmer Einbußen beim Arbeitslosengeld. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
hat die Meldung jedoch frühestens drei Monate vor dessen Beendigung zu erfolgen. Diese 
Meldepflicht besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnisses gerichtlich geltend gemacht wird.  
Hinweis: Arbeitgeber sollten daher unbedingt in Kündigungsschreiben, Aufhebungsverträ-
gen, befristeten Arbeitsverträgen, usw. entsprechende Hinweise auf die Notwendigkeit eige-
ner Aktivitäten bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung und auf die Meldepflicht auf-
nehmen.  
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2. Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
 
In einem Aufhebungsvertrag vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich, das 
bestehende Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. sofort oder zum Ende des 
Monats X, aufzulösen. Hierbei sind im Wesentlichen folgende Grundregeln zu beachten:  
 

• Der Aufhebungsvertrag ist schriftlich abzuschließen, da er sonst unwirksam ist.  
 

• Die Anhörung des Betriebsrats oder Einholung der Zustimmung einer Behörde, z. B. 
Integrationsamt bei Schwerbehinderten, Gewerbeaufsichtsamt bei Schwangeren, entfallen 
bei Aufhebungsverträgen.  

 

• Für den Arbeitgeber bestehen vor Abschluss eines Aufhebungsvertrags besondere Hin-
weispflichten. Es ist insbesondere, wenn der Aufhebungswunsch nicht vom Arbeitnehmer 
ausgeht, über den Verlust von Versorgungsanwartschaften oder nachteilige sozialver-
sicherungsrechtliche Folgen aufzuklären.  

 

• Eine Anfechtung des Aufhebungsvertrags seitens des Arbeitnehmers kann in Betracht 
kommen, wenn er vom Arbeitgeber bei Abschluss des Vertrags massiv unter Druck ge-
setzt worden ist. Die Drohung mit einer Kündigung ist jedoch dann nicht widerrechtlich, 
wenn ein verständiger anderer Arbeitgeber ebenfalls eine Kündigung ernsthaft in Erwä-
gung gezogen hätte.  

 

• Die Frage, wann, das heißt zu welchem Zeitpunkt ein Arbeitsverhältnis beendet wird, kann 
nur im Einzelfall geklärt werden. Eine Bindung an Kündigungsfristen besteht nicht. Sollte 
für die Restlaufzeit des Vertrags eine Freistellung von der Arbeit vereinbart werden, emp-
fiehlt sich, in die Vereinbarung aufzunehmen, dass dies unwiderruflich unter Anrechnung 
etwaiger restlicher Urlaubsansprüche erfolgt. Anderenfalls bestehen diese fort. Im Falle 
einer einvernehmlichen Freistellung vertreten die Sozialversicherungsträger seit August 
2005 aber die Auffassung, dass der unwiderruflich freigestellte Arbeitnehmer, beginnend 
mit dem auf die Vereinbarung folgenden Tag keinen Versicherungsschutz mehr genießt. 
Hier wäre eine widerrufliche Freistellung zu bedenken. Ansonsten müssen Sie als Arbeit-
geber den Arbeitnehmer auf diese gravierende Folge hinweisen. Es ist unbedingt 
empfehlenswert, vor einer einvernehmlichen Freistellung die Problematik mit der zuständi-
gen Krankenkasse zu erörtern.  

 

• Anspruch auf eine Abfindung besteht nach den gesetzlichen Vorgaben nur in wenigen 
Fällen. So kann unter bestimmten Voraussetzungen bei Anwendbarkeit des Kündigungs-
schutzgesetzes (s. dazu Ziffer 6.1) bei betriebsbedingter Kündigung nach § 1a Kündi-
gungsschutzgesetz, außerdem bei unwirksamen Kündigungen nach §§ 9 bzw. 13 Kündi-
gungsschutzgesetz ein Anspruch gegeben sein. Einzige Ausnahme: Es liegt ein Sozial-
plan vor. In der Praxis einigen sich die Parteien bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
in der Regel freiwillig auf eine Abfindung. Der Abfindungsbetrag orientiert sich der Höhe 
nach an den §§ 9 und 10 Kündigungsschutzgesetz. Darin werden je nach Alter und Be-
triebszugehörigkeit Abfindungen bis zu zwölf, 15 oder 18 Monatsverdiensten genannt. 
Nach einer allerdings nicht allseitig anerkannten Faustregel gibt es ein halbes Monatsein-
kommen pro Beschäftigungsjahr als Abfindung. Vereinbarte Abfindungen können, da sie 
frei auszuhandeln sind, unter oder über diesen Orientierungswerten liegen.  

 

• Eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Zahlung einer Abfindung 
kann sich sehr nachteilig auf den späteren Arbeitslosengeldanspruch des Arbeitnehmers 
auswirken. Es drohen das Ruhen des Arbeitslosengeldanspruches und Sperrzeiten 
(§ 143a SGB III). 
 

• Es empfiehlt sich, in den Aufhebungsvertrag nicht nur eine generelle Erledigungsklausel 
aufzunehmen, sondern konkrete Regelungen hinsichtlich Zeugnisanspruch, Herausgabe 
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der Arbeitspapiere, Firmenfahrzeug, nachvertragliches Wettbewerbsverbot und Ähnliches 
zu treffen.  

 

3. Fristablauf bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
 

Eine Befristung muss schriftlich vereinbart werden. Zulässige befristete Arbeitsverträge en-
den mit dem Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen wurden, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf (Siehe dazu die IHK-Information "Teilzeit- und Befristungsgesetz"). Soweit ein Arbeits-
vertrag allerdings unzulässig befristet wurde, gilt er als unbefristeter Arbeitsvertrag und muss 
als solcher dann unter Einhaltung der Kündigungsfristen gekündigt werden. Der Vorteil einer 
wirksamen Befristung ist grundsätzlich, dass weder das Kündigungsschutzgesetz noch be-
sondere Kündigungsschutzbestimmungen (wie sie etwa für Schwangere oder Schwerbehin-
derte bestehen) berücksichtigt werden müssen. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof in 
zwei Urteilen aus dem Jahre 2002 entschieden, dass sich das Kündigungsverbot von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen auch auf befristete Arbeitsverträge erstreckt. Soweit die 
Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages ihren Grund in der Schwangerschaft 
hat, stellt dies nach EuGH eine unmittelbare Diskriminierung des Geschlechts dar. Dies ist 
unzulässig. Es ist also in solchen Fällen seitens des Arbeitgebers besondere Vorsicht gebo-
ten. Die nicht in der Schwangerschaft liegenden Gründe für die Nichtverlängerung sollten 
dokumentiert werden.  
 

Es gibt folgende Möglichkeiten einer Befristung:  
 
Befristung ohne sachlichen Grund 
 

Eine Befristung des Arbeitsverhältnisses ist ohne sachlichen Grund möglich, wenn der Ar-
beitsvertrag die Gesamtdauer von zwei Jahren nicht überschreitet. Innerhalb dieser Zweijah-
resfrist darf der Arbeitsvertrag bis zu dreimal verlängert werden. Eine Ausnahme besteht für 
Existenzgründer. Sie können befristete Verträge bis zu vier Jahren abschließen. Als Exis-
tenzgründung gilt ein Betrieb, dessen Gewerbeanmeldung beim Gewerbe- oder Finanzamt 
noch nicht vier Jahre zurück liegt. Beruht die Existenzgründung lediglich auf einer Umstruktu-
rierung eines bereits bestehenden Unternehmens oder Konzerns greift die Ausnahme nicht.  
Die Befristung ist ausdrücklich unzulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
befristetes oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat.  
In Tarifverträgen können die Anzahl der Verlängerungen sowie die Höchstdauer der Befris-
tung abweichend festgelegt werden. Im Geltungsbereich solcher Tarifverträge können auch 
von nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern diese Regelungen für die Befris-
tung übernommen werden.  
Die nach § 14 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz neu gefasste, mögliche Befristung von 
Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern ab dem 52. Lebensjahr ist auch in der Neufassung 
europarechtlich problematisch. Wir können daher derzeit nur davon abraten, neue Zeitver-
träge auf dieser Rechtsgrundlage abzuschließen. 
 
Befristung mit sachlichem Grund 
 

Befristete Arbeitsverträge sind zulässig, wenn die Befristung durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt ist. Ein solcher liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:  
 
 

1. aus betrieblichen Gründen besteht nur ein vorübergehender Bedarf an der Arbeits-
leistung,  

2. die Befristung erfolgt im Anschluss an die Ausbildung oder ein Studium,  
3. der Arbeitnehmer wird zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt,  
4. die Eigenart der Arbeitsleistung rechtfertigt eine Befristung,  
5. die Befristung erfolgt zur Erprobung des Arbeitnehmers,  
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6. Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers liegen rechtfertigen die Befristung,  
7. der Arbeitnehmer wird aus Haushaltsmitteln vergütet, die haushaltsrechtlich für eine 

befristete Beschäftigung bestimmt sind und wird entsprechend vergütet oder  
8. die Befristung beruht auf einem gerichtlichen Vergleich.  

 
Die Befristung mit sachlichem Grund ist auch im Anschluss an einen befristeten Arbeitsver-
trag, der ohne sachlichen Grund wirksam geschlossen worden ist, möglich.  
Nicht zulässig ist es, an eine befristete Beschäftigung aus sachlichem Grund eine befristete 
Beschäftigung ohne sachlichen Grund bei demselben Arbeitgeber anzuschließen.  
Soweit ein Arbeitnehmer letztlich aufgrund mehrerer Befristungen jahrelang ununterbrochen 
bei einem Arbeitgeber tätig ist, kann dies dazu führen, dass der letzte befristete Arbeitsver-
trag als unbefristet gilt.  
 
4. Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglistiger Täuschung 
 
Ein Anfechtungsrecht des Arbeitgebers kann beispielsweise gegeben sein, wenn der Arbeit-
nehmer bei der Einstellung eine zulässigerweise gestellte Frage des Arbeitgebers bewusst 
falsch beantwortet hat und dabei die Wichtigkeit der Frage für die Einstellung erkennen 
konnte. Eine wirksame Anfechtung hat die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur 
Folge.  
Beispiele: Ein Kassierer verschweigt Vorstrafen wegen Unterschlagung, Betrugs oder Un-
treue. Jemand gibt für die Tätigkeit notwendige fachliche Qualifikationen an, über die er gar 
nicht verfügt.  
Die Anfechtung sollte unverzüglich nach dem Bekanntwerden der Fallumstände schriftlich 
gegenüber dem Mitarbeiter erklärt werden.  
 
5. Kündigung 
 
Im Einzelnen kommen als Kündigungsarten in Betracht:  
 

• die ordentliche ("normale") Kündigung  
• die außerordentliche (oft fristlose) Kündigung aus wichtigem Grund  
• die Änderungskündigung (einzelne Arbeitsbedingungen sollen geändert werden).  

 

Die Kündigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Das bedeutet, dass ihre Wirkung nicht 
davon abhängig ist, dass sie von dem anderen Vertragspartner angenommen wird. Sie kann 
daher auch gegen den Willen der anderen Partei ausgesprochen werden. Für die Kündi-
gungserklärung ist seit 1. Mai 2000 die Schriftform vorgesehen. Auch wenn ein Beschäftig-
ter in einem kontrovers geführten Gespräch mit seinem Vorgesetzten eindeutig und ernsthaft 
mündlich kündigt, darf er sich nach einer Entscheidung des BAG vom September 2004 spä-
ter auf die fehlende Schriftform berufen. Denn das Schriftformerfordernis soll einerseits vor 
übereilten Entschlüssen schützen (Warnfunktion) und dient andererseits der Rechtssicher-
heit.  
 
Wirksam wird die Kündigung dann, wenn sie der anderen Vertragspartei zugeht. Erst mit dem 
Zugang der Kündigungserklärung beginnt die Kündigungsfrist. Unter Abwesenden ist die 
Kündigung erst zugegangen, wenn sie im Empfangsbereich des Kündigungsempfängers an-
gekommen ist, das heißt dieser nach dem regelmäßigen Lauf der Dinge von ihr Kenntnis 
nehmen kann, z. B. bei üblichem Postlauf und üblichen Briefkastenleerungszeiten. Aus Be-
weisgründen wird empfohlen, eine Kündigung per Einschreiben mit Rückschein zuzustellen. 
In problematischen Fällen kann die Kündigung auch im Beisein von Zeugen, die nicht mit 
dem Arbeitgeber verwandt oder verschwägert sein sollten, persönlich übergeben oder in den 
Briefkasten eingeworfen werden. Genauso ist der Einsatz von Boten, welche die Übergabe 
bzw. den Einwurf in den Briefkasten bestätigen, eine mögliche Alternative. Man kann sich 
vom betroffenen Mitarbeiter auch eine Empfangsquittung ausstellen lassen.  



 

 
Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken  

Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn, Postanschrift: Postfach 22 09, 74012 Heilbronn 
Tel. (07131) 96 77-41, -211, Fax: (07131) 96 77-45, E-Mail: recht@heilbronn.ihk.de 

5

 

Entgegen einer in der Praxis häufig anzutreffenden Ansicht kann einem Arbeitnehmer wäh-
rend der Dauer einer Krankheit gekündigt werden. Die Krankheit als solche schützt noch 
nicht vor den Wirkungen einer Kündigung, sofern diese dem Arbeitnehmer ordnungsgemäß 
zugeht. Hält sich der Arbeitnehmer wegen Krankheit, Kur oder Urlaub außerhalb seines ge-
wöhnlichen Aufenthaltsortes auf, so gilt ein Kündigungsschreiben regelmäßig als zugegan-
gen, wenn es in der Wohnung des Arbeitnehmers zugestellt wird. Da sich der Zugang nach 
den gewöhnlichen Verhältnissen beurteilt, ist es unerheblich, ob ein Arbeitnehmer durch 
Krankheit, zeitweilige Abwesenheit, Urlaub, Untersuchungshaft oder andere besondere Um-
stände zunächst an der Kenntnisnahme gehindert war. In diesem Fall kann dem Arbeitneh-
mer jedoch ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zustehen. Wird dem 
Arbeitnehmer wegen seiner Krankheit gekündigt, besteht unabhängig von der Kündigung 
weiterhin Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zum Ende der Kündigungsfrist.  
 

Ein bestimmter Inhalt der Kündigung ist nicht vorgeschrieben. Insbesondere müssen in der 
Kündigungserklärung nicht etwa die Worte "Kündigung" oder "Ich kündige" oder ein be-
stimmter Grund für die Kündigung enthalten sein. Aus dem Inhalt der Erklärung muss sich 
jedoch eindeutig der Wille des Kündigenden ergeben, das Beschäftigungsverhältnis zu been-
den. Außerdem muss erkennbar sein, zu welchem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis beendet 
werden soll. Jede Unklarheit geht zu Lasten des Kündigenden.  
 

Der Betriebsrat ist - soweit es einen gibt - vor jeder Kündigung zu hören. Eine ohne Anhö-
rung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist grundsätzlich unwirksam. Der Arbeit-
geber hat den Betriebsrat über die Person des zu Kündigenden, über die Art der Kündigung 
und umfassend über die Kündigungsgründe zu informieren. Hat der Betriebsrat gegen eine 
ordentliche Kündigung Bedenken, hat er dies schriftlich unter Angabe der Gründe dem Ar-
beitgeber spätestens innerhalb einer Woche mitzuteilen. Andernfalls gilt seine Zustimmung 
als erteilt. Der Betriebsrat soll vorher den betroffenen Arbeitnehmer hören.  
Die Kündigung darf vom Arbeitgeber erst nach Eingang der Stellungnahme des Betriebsrats 
bzw. nach Ablauf der Wochenfrist ausgesprochen werden. Auch bei einer außerordentlichen 
Kündigung muss der Betriebsrat gehört werden. Dabei muss der Betriebsrat Bedenken un-
verzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen, aussprechen.  
Ein Widerspruchsrecht hat der Betriebsrat bei ordentlichen Kündigungen nur in den in § 102 
Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz genannten Fällen:  
 

• Nichtbeachtung oder nicht ausreichende Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte bei 
der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers.  

• Verstoß gegen eine Auswahlrichtlinie (soweit eine solche besteht).  
• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit an einem anderen Arbeitsplatz des Unternehmens oder 

nach Umschulung bzw. Fortbildung.  
• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit unter geänderten Vertragsbedingungen, mit denen der 

Arbeitnehmer einverstanden ist.  
 

Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen und mit Gründen versehen sein. Kündigt der Ar-
beitgeber trotz des Widerspruchs des Betriebsrats, hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündi-
gung eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.  
 
5.1 Ordentliche Kündigung 
 

Unter einer ordentlichen Kündigung versteht man die für den "Normalfall" vorgesehene Kün-
digung eines auf unbestimmte oder befristete Zeit eingegangenen Arbeitsverhältnisses. Sie 
kann zumeist nur zu bestimmten Terminen und unter Einhaltung bestimmter Fristen erfolgen. 
Bei der ordentlichen Kündigung ist lediglich zu beachten, dass sie schriftlich erfolgt, den 
eingangs genannten Hinweispflichten und Kündigungsfristen entsprochen wurde. Die 
Angabe von Gründen in der Kündigung ist nicht erforderlich.  
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Will sich ein Arbeitnehmer gegen eine solche Kündigung wehren, muss er dies innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang der Kündigung tun. Anderenfalls wird die Kündigung zum Ende 
der Kündigungsfrist wirksam.  
Die Kündigungsfristen bestimmen sich nach:  
 

• dem Gesetz (a)  
• den Tarifverträgen (b)  
• dem einzelnen Arbeitsvertrag (c).  

 
a) Gesetzliche Kündigungsfristen 

Für Arbeiter und Angestellte gilt gemäß § 622 BGB eine einheitliche gesetzliche Mindest-
kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. 
Die verlängerten Kündigungsfristen bei längerer Betriebszugehörigkeit sind ebenfalls ein-
heitlich geregelt. Bei Kündigung durch den Arbeitgeber gelten folgende verlängerte 
Kündigungsfristen jeweils zum Monatsende:  
 

• ein Monat nach zweijähriger Betriebszugehörigkeit  
• zwei Monate nach fünfjähriger Betriebszugehörigkeit  
• drei Monate nach achtjähriger Betriebszugehörigkeit  
• vier Monate nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit  
• fünf Monate nach zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit  
• sechs Monate nach fünfzehnjähriger Betriebszugehörigkeit und  
• sieben Monate nach zwanzigjähriger Betriebszugehörigkeit.  

 

Bislang blieben die Zeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers für die 
Berechnung der Beschäftigungsdauer außer Betracht.  
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht hierin jedoch eine nicht gerechtfertigte Altersdis-
kriminierung jüngerer Arbeitnehmer. In seinem Urteil vom 19.01.2010 – Az.: C 555/07 er-
klärte der EuGH diese Regelung zu den Kündigungsfristen für europarechtswidrig, sodass 
künftig bei der Berechnung der Kündigungsfristen auch Beschäftigungszeiten vor dem 
25. Lebensjahr in vollem Umfang berücksichtigt werden müssen. Dies gilt unabhängig 
davon, in welchem Alter der Arbeitnehmer in das Unternehmen eingetreten ist. 
Für Arbeitgeber ist das Risiko aber überschaubar, da eine Kündigung mit zu kurzer Frist 
nicht unwirksam ist, sondern von den Arbeitsgerichten unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
in eine wirksame Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt umgedeutet wird. 
 

Während einer vereinbarten Probezeit von höchstens sechs Monaten, beträgt die Kündi-
gungsfrist zwei Wochen (ohne dass ein Enddatum zu beachten ist).  
 
b) Tarifvertragliche Kündigungsfristen 
Durch Tarifvertrag können die Kündigungsfristen sowohl verkürzt als auch verlängert werden. 
Damit soll den besonderen Erfordernissen der einzelnen Branchen Rechnung getragen wer-
den.  
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages gelten die abweichenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen, wenn der Tarifvertrag allgemeinverbindlich erklärt worden ist oder beide 
Parteien organisiert sind oder, - zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern - wenn dies im Einzelfall vereinbart worden ist.  
 
Näheres zu Tarifverträgen und Auskunftsmöglichkeiten über deren Inhalt (mit Stand vom 
1. Januar 2005) finden Sie im beigefügten Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit zur Tarifauskunft. Ausführliche Informationen zu Tariflöhnen und Tarifverträgen 
finden Sie im Internetauftritt der Hans Böckler-Stiftung. Neben der IG Metall hat auch die 
Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di Baden-Württemberg Entgelttarifverträge ins Internet ein-
gestellt.  
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c) Kündigungsfristen im einzelnen Arbeitsvertrag 
Kürzere als die gesetzlich vorgesehenen Kündigungsfristen können nach dem Gesetz 
lediglich in den beiden folgenden Fällen einvernehmlich vereinbart werden:  
 

1. Arbeitgeber, die regelmäßig nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, können 
eine Grundkündigungsfrist von vier Wochen kalendertäglich, das heißt ohne End-
datum vereinbaren.  

2. Eine Verkürzung kann bei Einstellung einer vorübergehenden Aushilfe vereinbart 
werden, wenn das Arbeitsverhältnis nicht länger als drei Monate dauert.  

 

Längere Kündigungsfristen können jederzeit vereinbart werden. Hierbei ist lediglich zu be-
achten, dass für den kündigungswilligen Arbeitnehmer keine längere Kündigungsfrist als für 
den Arbeitgeber vorgesehen sein darf. Die Vereinbarung einer längeren Kündigungsfrist kann 
sinnvoll sein, wenn eine Ersatzkraft nur schwer zu bekommen ist. Andererseits stellt sich in 
der Praxis oft die Frage, ob es für den Arbeitgeber wirklich vorteilhaft ist, Arbeitnehmer, die 
kündigen und das Unternehmen verlassen wollen, noch lange zu halten.  
 
5.2 Außerordentliche Kündigung 
 

Die außerordentliche Kündigung wird in der Praxis meist als fristlose Kündigung bezeichnet. 
Während die ordentliche Kündigung die Einhaltung bestimmter Kündigungsfristen erfordert, 
löst die außerordentliche Kündigung das Arbeitsverhältnis in der Regel mit sofortiger Wirkung 
auf. Die vereinbarten oder gesetzlichen Kündigungsfristen brauchen nicht eingehalten zu 
werden.  
Die außerordentliche Kündigung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Voraussetzung ist, dass 
ein wichtiger Grund für sie vorliegt (§ 626 BGB). Ein wichtiger Grund ist anzunehmen, wenn 
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortset-
zung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbar-
ten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Das Recht auf frist-
lose Kündigung ist unabdingbar und kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden.  
Vor einer außerordentlichen Kündigung muss stets im Einzelfall geprüft werden, ob die ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere ist hervorzuheben, dass es keine abso-
luten Kündigungsgründe gibt. Auch bei schweren Verfehlungen muss eine entsprechende 
Prüfung und Abwägung stattfinden. Es kann ebenso nicht vereinbart werden, dass bestimmte 
Tatbestände oder Vorfälle in jedem Fall zur fristlosen Kündigung berechtigen sollen.  
Ob vor einer fristlosen Kündigung eine Abmahnung wegen einer Verfehlung im gleichen 
oder ähnlichen Verhaltensbereich vorangehen muss, richtet sich nach Art und Schwere der 
Verfehlung. Wegen der Warnfunktion der Abmahnung sollte jedoch im Regelfall von dem 
Erfordernis einer vorhergehenden Abmahnung ausgegangen werden.  
 
Auch sollte dem Arbeitnehmer im Rahmen einer Anhörung Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden. An eine ordnungsgemäße Abmahnung werden folgende Anforderungen 
gestellt:  
 

• deutlicher Hinweis auf das beanstandete Fehlverhalten mit genauer Bezeichnung der 
Tatsachen, z. B. wann jemand wieviel zu spät gekommen ist oder ein betriebliches 
Rauchverbot nicht eingehalten hat. Lapidare Äußerungen wie "wir sind mit Ihren Leistun-
gen in letzter Zeit unzufrieden" oder "sie waren unfreundlich" genügen nicht. Die Abmah-
nung wäre dann wirkungslos.  

• Hinweis darauf, dass durch das Fehlverhalten die Verpflichtungen aus dem Arbeitsver-
trag verletzt wurden.  

• Ermahnung zur Aufgabe bzw. Änderung des Fehlverhaltens.  
• Androhung von Konsequenzen für den Bestand des Arbeitsverhältnisses bei erneutem 

Fehlverhalten (Kündigung).  
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Auch wenn ein wichtiger Grund vorliegt, ist der Ausspruch einer fristlosen Kündigung nicht 
unbeschränkt möglich. Dem Arbeitnehmer kann es nicht zugemutet werden, lange in Unge-
wissheit zu bleiben, ob ihm wegen eines Vorfalls fristlos gekündigt wird. Die Kündigung kann 
daher nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem 
der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis 
erlangt.  
 

Tipp: Veranlassen Sie, dass weisungsbefugte Mitarbeiter in entfernteren Abteilungen Ihnen 
schnellstmöglich von Vorfällen berichten, die einen wichtigen Grund für eine außerordentliche 
Kündigung darstellen können, damit Sie die 2-Wochen-Frist des § 626 BGB einhalten kön-
nen.  
Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich mitteilen. Darüber hinaus kann eine Verwirkung des Rechtes zur fristlosen Kündi-
gung eintreten, wenn der Kündigungsberechtigte nach Kenntnisnahme schweigt und nichts 
unternimmt. Das bedeutet, dass im Einzelfall nach Treu und Glauben genau abzuwägen ist, 
ob das Recht zur fristlosen Kündigung verwirkt ist.  
Die außerordentliche Kündigung braucht nicht ausdrücklich als fristlose Kündigung ausge-
sprochen werden. Sie bleibt, auch wenn z. B. kulanterweise eine kurze Auslauffrist einge-
räumt wird, eine außerordentliche Kündigung. Der Kündigende muss jedoch, um sich die Vor-
teile zu wahren, die eine außerordentliche Kündigung bietet, ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass es sich trotz der Einhaltung einer Frist um eine außerordentliche Kündigung handelt und 
die Einräumung der Frist lediglich ein Entgegenkommen bedeutet.  
Mit dem Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt hat es der Gesetzgeber ermöglicht, dass ab 
1. Januar 2004 ein Gericht dem Arbeitnehmer bei einer unwirksamen außerordentlichen 
Kündigung eine angemessene Abfindung zusprechen kann. Ist der Arbeitnehmer von der 
Unwirksamkeit überzeugt, kann er nur innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Zugang 
Klage beim Arbeitsgericht erheben.  
 
5.3 Änderungskündigung 
 

Kein Arbeitgeber hat das Recht, einseitig die Bedingungen eines Arbeitsvertrages zu ändern. 
Die Abänderung eines Arbeitsvertrages ist nur durch einen neuen Vertrag möglich. Wenn 
beide Parteien zustimmen, können die vom Arbeitgeber vorgesehenen Änderungen des Ver-
tragsinhalts neu vereinbart werden. Kommt kein Einvernehmen zustande, so muss der Ar-
beitgeber den bisherigen Arbeitsvertrag ordnungsgemäß kündigen, wenn er die Bedingungen 
des Arbeitsverhältnisses ändern will. Nur so ist es möglich, zu einem neuen Vertrag zu kom-
men. Der Arbeitgeber kann somit eine Änderung des Vertragsinhaltes nur erreichen, wenn er 
den ganzen Arbeitsvertrag (nicht nur Teile) kündigt und gleichzeitig dem Arbeitnehmer das 
Angebot macht, das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist zu den geänderten 
Bedingungen fortzusetzen. Die sogenannte Änderungskündigung stellt also eine echte Kün-
digung dar, verbunden mit dem Angebot des Abschlusses eines neuen Arbeitsvertrages zu 
geänderten Bedingungen. Da es sich um eine echte Kündigung handelt, finden bei einer 
Änderungskündigung auch die Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes (siehe dazu 
6.1) Anwendung. Der Arbeitnehmer hat bei einer Änderungskündigung allerdings die Mög-
lichkeit, die geänderten Bedingungen unter dem Vorbehalt einer Nachprüfung der Änderung 
auf soziale Rechtfertigung durch das Arbeitsgericht anzunehmen. Im anschließenden Kündi-
gungsschutzverfahren ist dann nicht das Bestehen oder Nichtbestehen des Arbeitsverhältnis-
ses, sondern nur die Änderung der Arbeitsbedingungen Gegenstand der gerichtlichen Nach-
prüfung. Der Arbeitnehmer muss sich, wenn er mit den Änderungen nicht einverstanden ist, 
innerhalb von  drei Wochen nach Zugang der Änderungskündigung an das Arbeitsgericht 
wenden.  
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6. Kündigungsschutz 
 

6.1 Kündigungsschutzgesetz 
 

Der Kündigungsschutz beruht weitgehend auf dem Kündigungsschutzgesetz. Zweck dieses 
Gesetzes ist es, sozial ungerechtfertigte Kündigungen zu verhindern. Es gilt nicht  
 

• in Betrieben mit zehn oder weniger Arbeitnehmern (ausschließlich der Auszubildenden) 
für Arbeitnehmer, die ab 1. Januar 2004 neu eingestellt werden. Daneben bleibt es beim 
bisherigen Schwellenwert von fünf Arbeitnehmern. Das heißt, für bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2004 in Betrieben zwischen sechs und zehn Arbeitnehmern beschäftigte Arbeitneh-
mer ändert sich nichts. Arbeitnehmer, die Kündigungsschutz haben, behalten ihn, so 
lange sie und mindestens fünf weitere "Alt-Arbeitnehmer" in dem betreffenden Betrieb tä-
tig sind. Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden werden mit 0,5 Teilzeitbeschäftigte mit nicht mehr als 30 Stunden 
mit 0,75 berücksichtigt.  

• wenn das Arbeitsverhältnis kürzer als sechs Monate bestanden hat.  
 

Tipp: Dokumentieren Sie möglichst, zu welchen Zeitpunkten sich wie viele und welche Mitar-
beiter in Ihrem Unternehmen befanden. So kann im Nachhinein festgestellt werden, welche 
Mitarbeiter Kündigungsschutz genießen und welche nicht, etwa wenn die Zehn-Mitarbeiter-
Schwelle unterschritten werden sollte.  
 

Beispiele:  
 

• Betrieb mit zehn Arbeitnehmern (fünf Alt-Arbeitnehmer (die am 31. Dezember 2003 im 
Betrieb beschäftigt waren) und fünf Neueingestellte (Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhält-
nis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat) = Kein Arbeitnehmer hat Kündigungs-
schutz  

• Betrieb mit zehn Arbeitnehmern (sechs Alt-Arbeitnehmer und vier ab 1. Januar 2004 
Neueingestellte) = Kündigungsschutz bei Kündigung eines Alt-Arbeitnehmers (für ihn gilt 
die "Schwelle 5"); = kein Kündigungsschutz bei Kündigung eines Neueingestellten (für 
ihn gilt die "Schwelle 10")  

• Betrieb mit elf Arbeitnehmern (sechs Alt-Arbeitnehmer und fünf Neueingestellte) = Kündi-
gungsschutz für alle Arbeitnehmer, aber unterschiedliche Folgen der Entlassung: 
- bei Entlassung eines Neueingestellten verlieren alle Neueingestellten den Kündigungs-
schutz (weil "Schwelle 10" unterschritten wird) 
- bei Entlassung eines Alt-Arbeitnehmers verlieren alle Arbeitnehmer den Kündigungs-
schutz (weil für Alt-Arbeitnehmer die "Schwelle 5" und für die Neueingestellten die 
"Schwelle 10" unterschritten wird).  

 

Betriebe mit in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmern hingegen müssen die Vorschriften 
des Kündigungsschutzgesetzes beachten. Das Kündigungsschutzgesetz besagt, dass eine 
sozial ungerechtfertigte Kündigung unwirksam ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung 
dann, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder dem Verhalten des Arbeitneh-
mers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäfti-
gung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist.  
 

Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung außerdem, wenn  
 

• die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 Betriebsverfassungsgesetz verstößt  
• der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz des Betriebes weiterbeschäftigt werden 

kann und der Betriebsrat widersprochen hat  
• die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 

oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist  
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• eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen mög-
lich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat und der Betriebsrat 
der Kündigung schriftlich widersprochen hat.  

 

Personenbedingte Gründe zur Kündigung sind solche, die auf den persönlichen Eigen-
schaften des Arbeitnehmers beruhen. Hierzu zählen etwa mangelnde körperliche oder geis-
tige Eignung, eventuell auch Erkrankungen, die die Verwendbarkeit des Arbeitnehmers er-
heblich einschränken. Auch krankheitsbedingt lang andauernde Fehlzeiten können eine per-
sonenbedingte Kündigung rechtfertigen, wenn:  
 

• der Arbeitnehmer in der Vergangenheit langfristig erkrankt war und  
• bei vorausschauender Betrachtungsweise auch in Zukunft mit langfristiger Erkrankung zu 

rechnen ist und  
• es infolge der Erkrankung zu betrieblichen Störungen kommt und  
• eine Versetzung des Erkrankten nicht möglich ist.  
 

Welche Zeitspanne als erheblich angesehen wird, richtet sich nach den Umständen des Ein-
zelfalles. Bei einem langjährig beschäftigten Arbeitnehmer muss längere Zeit abgewartet 
werden als bei einem erst kurzzeitig Beschäftigten. Erforderlich ist also immer eine interes-
sengerechte Abwägung im Einzelfall.  
 

Verhaltensbedingte Gründe zur Kündigung können vor allem Arbeitsvertragspflichtverlet-
zungen sein, aber auch andere Umstände, die das Arbeitsverhältnis berühren (zum Beispiel 
ständiges Zuspätkommen, unzulässige Nebentätigkeiten, Beleidigung von Vorgesetzten oder 
Kollegen, Störung des Betriebsfriedens etc.).  
Vor Ausspruch der Kündigung wird von der Rechtsprechung in der Regel eine Abmahnung 
verlangt (Voraussetzungen der Abmahnung siehe 4.2). Eine vorherige Abmahnung kann im 
Einzelfall dann entbehrlich sein, wenn das Fehlverhalten eine grobe Störung im Vertrauens-
bereich darstellt. Vor einer Abmahnung, vor allem aber vor Ausspruch einer verhaltens- oder 
personenbedingten Kündigung, sollte dem Arbeitnehmer stets Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden.  
 

Ein dringendes betriebliches Erfordernis, welches eine betriebsbedingte Kündigung recht-
fertigt, ist gegeben, wenn eine unternehmerische Entscheidung vorliegt, durch die eine ver-
änderte Arbeitsmenge im Betrieb erledigt wird und die Kündigung dringlich ist, also durch 
andere Maßnahmen nicht ersetzt werden kann. Betriebliche Gründe zur Kündigung können 
sich aus innerbetrieblichen oder außerbetrieblichen Umständen ergeben. Zu denken wäre 
hier insbesondere an einen erheblichen Auftragsrückgang. Ebenso können Betriebsumstel-
lungen oder Rationalisierungsmaßnahmen im Einzelfall in Betracht kommen. Allerdings dann 
nicht, wenn die Maßnahmen dem Betrieb keine oder nur unwesentliche Vorteile bringen, der 
Arbeitnehmer hingegen durch die Kündigung schwer belastet würde. Ein dringendes betrieb-
liches Erfordernis ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer auf einen anderen 
freien, gleichwertigen Arbeitsplatz im Betrieb versetzt werden kann. Der Arbeitgeber ist je-
doch nicht verpflichtet, einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen, um die Kündigung zu vermei-
den.  
Eine aus betrieblichen Gründen erforderliche Kündigung gilt dann als nicht sozial gerechtfer-
tigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer soziale Ge-
sichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat. Der Arbeitgeber muss die Ar-
beitnehmer auswählen, die die Kündigung nach diesen Gesichtspunkten am wenigsten trifft. 
Das Gesetz nennt als Kriterien die Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, Unterhalts-
pflichten und Schwerbehinderung. Von der Sozialauswahl ausgenommen werden können 
Leistungsträger wegen ihrer besonderen Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen und 
solche Mitarbeiter, die für die Erhaltung einer ausgewogenen Personalstruktur erforderlich 
sind.  
Dem Arbeitnehmer sind auf sein Verlangen die Gründe anzugeben, die zu seiner Auswahl 
bei der Kündigung geführt haben. Ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass eine Kündigung 
sozial nicht gerechtfertigt und daher unwirksam sei, so kann er diese Unwirksamkeit durch 
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Klage vor dem Arbeitsgericht geltend machen. Seit 1. Januar 2004 hat er aber auch die Mög-
lichkeit, auf die Erhebung der Kündigungsschutzklage zu verzichten, indem er die Klagefrist 
verstreichen lässt und kann stattdessen eine Abfindung verlangen. Allerdings gilt dies nur, 
wenn der Arbeitgeber in seiner Kündigung auf den Kündigungsgrund und diese Möglichkeit 
hingewiesen hat. Enthält das Kündigungsschreiben keinen Hinweis des Arbeitgebers, dass 
die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer bei 
Verstreichenlassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann, hat der Arbeitnehmer 
auch keinen Abfindungsanspruch nach § 1a Kündigungsschutzgesetz. Somit hat es der Ar-
beitgeber durch entsprechende Formulierung der Kündigung in der Hand, ob der Abfin-
dungsanspruch in Betracht kommt oder nicht. Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monats-
verdienste für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. Bei der Ermittlung der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles 
Jahr aufzurunden.  
Der Arbeitnehmer hat allerdings auch die Möglichkeit, zunächst den Betriebsrat anzurufen, 
das heißt er kann binnen einer Woche nach Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. 
Hält dieser den Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verständigung mit dem 
Arbeitgeber herbeizuführen. Der Betriebsrat hat außerdem das Recht, schriftlich Stellung zu 
nehmen. Damit ist jedoch die Möglichkeit der Einflussnahme des Betriebsrats erschöpft. Eine 
Entscheidung darüber, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist, steht dem Betriebsrat nicht 
zu.  
Die Möglichkeit wegen einer sozial nicht gerechtfertigten Kündigung das Arbeitsgericht anzu-
rufen, steht dem Arbeitnehmer nur innerhalb drei Wochen nach Zugang der Kündigung of-
fen. Diese Dreiwochenfrist ist eine Ausschlussfrist und kann nicht verlängert werden. Erhebt 
der Arbeitnehmer erst nach Fristablauf Klage, so gilt die Kündigung als von Anfang an wirk-
sam.  
Hat der Betriebsrat der Kündigung aus einem der im Betriebsverfassungsgesetz genannten 
Gründen widersprochen, so muss der Arbeitgeber, wenn er trotzdem kündigt, dem Arbeit-
nehmer mit der Kündigung eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuleiten. Wenn 
der Arbeitnehmer daraufhin Kündigungsschutzklage erhebt, so muss der Arbeitgeber diesen 
bis zum Abschluss des Kündigungsschutzrechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingun-
gen weiterbeschäftigen, sofern nicht das Arbeitsgericht den Arbeitgeber auf seinen Antrag hin 
von dieser Verpflichtung entbindet. Eine Entbindung ist möglich, wenn die Verpflichtung zur 
Weiterbeschäftigung zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers 
führen würde oder der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war.  
Ist die Klage rechtzeitig eingereicht und gibt das Arbeitsgericht der Klage des Arbeitnehmers 
statt, so lautet das Urteil dahingehend, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst ist. Das 
Arbeitsgericht kann aber auch dann, wenn es die Kündigung für sozial ungerechtfertigt hält, 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erklären. Dies ist jedoch nur auf Antrag des Arbeit-
nehmers möglich, soweit die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist oder auf 
Antrag des Arbeitgebers, wenn eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit 
nicht erwartet werden kann. In diesem Fall besteht für das Gericht die Möglichkeit, den Ar-
beitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Der Höchstbetrag der 
Abfindung, auf den das Arbeitsgericht erkennen kann, beträgt im Regelfall bis zu zwölf Mo-
natsverdiensten. Hat der Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsver-
hältnis mindestens 15 Jahre bestanden, so ist ein Betrag von 15 Monatsverdiensten, hat ein 
Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhältnis mindestens 
20 Jahre bestanden, so ist ein Betrag von bis zu 18 Monatsverdiensten festzusetzen.  
Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Abfindungszahlungen hat sich zum 
1. Januar 2006 eine Änderung ergeben. Waren bislang Abfindungszahlungen bis zu einem 
Betrag in Höhe von max. 11.000 Euro bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von der 
Steuer befreit, unterliegen diese nunmehr vollständig der Lohnsteuer. Nur wenn es sich bei 
der Abfindung ausnahmsweise um eine tarifbegünstigte Entschädigung im Sinne von § 24 
Nr. 1 a/b EStG handelt, kann eine Tarifbegünstigung nach der Fünftelregelung (§ 34 EStG) in 
Frage kommen. 
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Hinweis: Die bis zum 1. Januar 2006 geltende Steuerfreiheit für Abfindungszahlungen kann 
noch für Abfindungen Anwendung finden, die dem Arbeitnehmer bis zum 1. Januar 2007 zu-
fließen. Voraussetzung ist, dass die Abfindung auf einem Abfindungsvertrag, einer Ge-
richtsentscheidung oder einer Entlassung vor dem 1. Januar 2006 beruht. Für diese "Altfälle" 
können Sie unter: 
http://www.hmdf.hessen.de/internethmdf/binarywriterservlet?imgUid=80b70ab7-9fff-7201-
a6f4-198fc951cbc4&uBasVariant=22222222-2222-2222-2222-222222222222 Hinweise zur 
Vorgehensweise und zur konkreten Höhe der Steuerfreiheit abrufen.  
Hat der Arbeitnehmer wegen der Kündigung nicht mehr gearbeitet und stellt das Gericht auf-
grund des Verfahrens fest, dass die Kündigung sozial ungerechtfertigt war und daher das 
Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst wurde, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die Zeit 
nach der Entlassung das Arbeitsentgelt bis zur Wiedereinstellung zu zahlen (Annahmever-
zug). Der Arbeitnehmer muss sich allerdings dabei anderweitige Verdienste und Leistungen 
anrechnen lassen. Auch muss er sich anrechnen lassen, was er hätte verdienen können, 
wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine andere Arbeit anzunehmen.  
Für diejenigen Arbeitnehmer, auf die das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet 
(zum Beispiel wenn der Arbeitnehmer in einem Kleinbetrieb beschäftigt ist oder noch keine 
sechs Monate in demselben Betrieb arbeitet), besteht ein Kündigungsschutz lediglich unter 
dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die guten Sitten. Allerdings ist der Tatbestand einer 
sittenwidrigen Kündigung nur selten gegeben. Sittenwidrig kann eine Kündigung dann sein, 
wenn besondere Umstände, insbesondere verwerfliche Beweggründe (zum Beispiel Rach-
sucht), die Kündigung als Verstoß gegen die guten Sitten erscheinen lassen.  
 
6.2 Besondere Kündigungsschutzbestimmungen 
 

Kündigungsschutz für Schwerbehinderte 
Nach den Vorschriften zum Kündigungsschutz von Schwerbehinderten nach dem 9. Sozial-
gesetzbuch darf einem Schwerbehinderten gegenüber eine Kündigung (auch eine außeror-
dentliche) erst dann ausgesprochen werden, wenn das Integrationsamt (früher: Hauptfürsor-
gestelle) vorher zugestimmt hat. Die Kündigungsfrist für Schwerbehinderte beträgt mindes-
tens vier Wochen. Informationen dazu im Internet unter http://www.kvjs.de .  
 

Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz und nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz 
Ein weiterer Fall eines besonderen Kündigungsschutzes ist der für werdende Mütter nach 
dem Mutterschutzgesetz. Danach ist die Kündigung einer erwerbstätigen weiblichen Person 
während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Niederkunft 
unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war 
oder innerhalb zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Eine gegen eine 
Mutter in der fraglichen Zeit ausgesprochene Kündigung ist unwirksam (§ 9 Mutterschutzge-
setz). Daneben besteht das Verbot der Kündigung für die Zeit der Elternzeit (§ 18 Bundeser-
ziehungsgeldgesetz).  
 

Kündigungsschutz für zum Wehrdienst Einberufene 
Wird ein Arbeitnehmer zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung einberufen, so ruht 
das Arbeitsverhältnis während des Wehrdienstes. Von der Zustellung des Einberufungsbe-
scheides bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes sowie während einer Wehrübung darf 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen (§ 2 Arbeitsplatzschutzgesetz). Eben-
falls unzulässig ist es, vor oder nach der Ableistung des Wehrdienstes gegenüber einem 
Arbeitnehmer eine Kündigung wegen des Wehrdienstes auszusprechen.  
 

Kündigungsschutz nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
Für Betriebsratsmitglieder besteht ebenfalls ein besonderer Kündigungsschutz. Einem Be-
triebsratsmitglied kann mit der ordentlichen Kündigung während der Dauer seiner Amtszeit 
und bis ein Jahr nach deren Ende nicht ordentlich gekündigt werden. Für die außerordentli-
che Kündigung ist die Zustimmung des Betriebsrats notwendig (§ 15 Kündigungsschutzge-



 

 
Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken  

Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn, Postanschrift: Postfach 22 09, 74012 Heilbronn 
Tel. (07131) 96 77-41, -211, Fax: (07131) 96 77-45, E-Mail: recht@heilbronn.ihk.de 

13

setz, § 103 Betriebsverfassungsgesetz). Verweigert der Betriebsrat die Zustimmung, so kann 
das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen. Kündigungsschutz haben auch 
die Mitglieder des Wahlvorstands für die Wahl des Betriebsrats sowie die Wahlbewerber zum 
Betriebsrat. Dies gilt vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages bis sechs Monate 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses (§ 15 Kündigungsschutzgesetz).  
 

Besonderheiten bei Ausbildungsverhältnissen 
Auszubildenden kann nach dem Berufsbildungsgesetz schriftlich nur innerhalb der Probezeit 
(maximal drei Monate) jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ordentlich gekündigt 
werden. Nach Ablauf der Probezeit ist nur noch eine Kündigung aus wichtigem Grund in-
nerhalb von zwei Wochen möglich. Der wichtige Grund muss in dem Kündigungsschreiben 
erläutert werden. Andernfalls ist die Kündigung schon wegen eines Formfehlers unwirksam. 
Ist der Auszubildende mit der Kündigung nicht einverstanden, so kann er sich nicht sogleich 
an ein Arbeitsgericht wenden. Vorgesehen ist vielmehr ein Schlichtungsverfahren bei der 
IHK.  
 

Sonderfall: Massenentlassungen 
Eine "Massenentlassung" ist dann anzunehmen, wenn innerhalb von 30 Kalendertagen  
 

• in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als 
fünf Arbeitnehmer entlassen werden sollen  

• in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern zehn 
Prozent der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Ar-
beitnehmer entlassen werden sollen  

• in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeitneh-
mer entlassen werden sollen.  

 

Bei Massenentlassungen im vorgenannten Sinn ist der Arbeitgeber verpflichtet, der Agentur 
für Arbeit unter Beifügung der Stellungnahme des Betriebsrats schriftlich Anzeige zu erstat-
ten. Die Entlassungen werden vor Ablauf eines Monats nur wirksam, wenn die Landesagen-
tur für Arbeit zustimmt. Die Landesagentur für Arbeit kann im Einzelfall bestimmen, dass die 
Entlassungen nicht vor Ablauf von längstens zwei Monaten nach Eingang der Anzeige bei 
der Agentur für Arbeit wirksam werden (§§ 17, 18 Kündigungsschutzgesetz).  
 
7. Folgen der Kündigung 
 

7.1 Gewährung von Zeit zur Stellungssuche 
Nach Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses muss der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer auf dessen Verlangen eine angemessene Zeit zur Suche eines anderen Dienstver-
hältnisses gewähren (§ 629 BGB). Während der fraglichen Zeit ist die Vergütung weiterzu-
zahlen. Gleichgültig ist dabei, wer gekündigt hat.  
 

7.2 Restlicher Jahresurlaub 
Der etwa noch restliche Jahresurlaub muss während der Kündigungsfrist nach Möglichkeit in 
Natur gewährt werden. Wenn dies aus dringenden betrieblichen Gründen nicht möglich ist 
sowie bei fristloser Entlassung, ist der restliche Urlaub in Geld zu vergüten.  
 

7.3 Herausgabe der Arbeitspapiere 
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich kein Recht zur Zurückhaltung der Arbeitspapiere, selbst 
wenn er noch Forderungen gegen den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis hat. Hält der 
Arbeitgeber entgegen seiner Verpflichtung die Arbeitspapier zurück, so kann er sich, wenn 
dem Arbeitnehmer aus der Zurückhaltung der Papiere ein Schaden entsteht, schadenser-
satzpflichtig machen.  

7.4 Pflicht zur Zeugniserteilung 
Bei Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Arbeitgeber die Pflicht, dem 
Arbeitnehmer auf dessen Verlangen hin ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis 
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zu erteilen (§ 630 BGB). Grundsätzlich hat sich das Zeugnis auf Angaben über Art und Dauer 
der Beschäftigung zu beschränken. Auf ausdrückliches Verlangen des Arbeitnehmers ist das 
Zeugnis auch auf die Leistungen und die Führung im Dienst auszudehnen. Auch dieses so-
genannte erweiterte oder qualifizierte Zeugnis darf jedoch keine Beurteilung des außerdienst-
lichen Verhaltens des ausgeschiedenen Arbeitnehmers enthalten. Das Zeugnis darf keine 
unrichtigen Angaben zu Gunsten des Arbeitnehmers enthalten (Schönfärberei), denn dies 
könnte Schadensersatzansprüche des getäuschten neuen Arbeitgebers nach sich ziehen. 
Ebenso darf das Zeugnis auch keine unrichtigen Angaben zu Ungunsten des Arbeitnehmers 
enthalten. Der Wortlaut des Zeugnisses steht im Ermessen des Arbeitgebers.  

Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf eine vom ihm gewünschte bestimmte Formulie-
rung. Die Abfassung muss aus der Sicht des wohlwollenden verständigen Arbeitgebers erfol-
gen. Einmalige Vorfälle oder Umstände, die für Führung oder Leistung des Arbeitnehmers 
nicht charakteristisch sind, gehören nicht in das Zeugnis. Das Zeugnis muss alle wesentli-
chen Tatsachen und Bewertungen enthalten, die für die Gesamtbeurteilung des Arbeitneh-
mers von Bedeutung sind und an denen ein künftiger Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse 
haben kann.  
 
 
 
Hinweis: Obwohl dieses Merkblatt mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde kann eine 
Haftung für die  inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  


